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Text 

Artikel 26a. (1) Die Durchführung und Leitung der Wahlen zum Europäischen Parlament, der 
Wahlen zum Nationalrat, der Wahl des Bundespräsidenten, von Volksabstimmungen und 
Volksbefragungen, die Mitwirkung bei der Überprüfung von Volksbegehren sowie die Mitwirkung bei 
der Durchführung von Europäischen Bürgerinitiativen obliegt Wahlbehörden, die vor jeder Wahl zum 
Nationalrat neu gebildet werden. Diesen haben als stimmberechtigte Beisitzer Vertreter der 
wahlwerbenden Parteien anzugehören, der Bundeswahlbehörde auch Richter des Dienst- oder 
Ruhestandes; die Zahl der Beisitzer ist in der Wahlordnung zum Nationalrat festzusetzen. Die 
nichtrichterlichen Beisitzer werden auf Grund von Vorschlägen der wahlwerbenden Parteien 
entsprechend ihrer bei der letzten Wahl zum Nationalrat festgestellten Stärke berufen. Im zuletzt 
gewählten Nationalrat vertretene wahlwerbende Parteien, die danach keinen Anspruch auf Berufung von 
Beisitzern hätten, sind jedoch berechtigt, einen Beisitzer für die Bundeswahlbehörde vorzuschlagen. 

(2) Die Führung der Wählerevidenz und die Anlegung der entsprechenden Verzeichnisse bei einer 
Wahl zum Europäischen Parlament, einer Wahl zum Nationalrat, einer Wahl des Bundespräsidenten, 
einer Volksabstimmung und einer Volksbefragung obliegt der Gemeinde im übertragenen 
Wirkungsbereich. Die Speicherung der Daten der Wählerevidenzen erfolgt in einem zentralen 
Wählerregister, in dem auch Wählerevidenzen aufgrund der Landesgesetzgebung gespeichert werden 
können; die Länder und Gemeinden können diese Daten für solche Verzeichnisse in ihrem 
Zuständigkeitsbereich verwenden. 
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